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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

Der Chef der Denner AG, Karl Schweri, hatte mit dieser Volksinitiative vor allem die
Kartelle für Tabakerzeugnisse und Bier ins Visier genommen. Das letztere Kartell blieb
im Berichtsjahr vor Auflockerungserscheinungen nicht verschont. Um im Preiskampf
mit den einen wachsenden Marktanteil beanspruchenden Importbieren bestehen zu
können, hatten die beiden grössten schweizerischen Brauereien (Feldschlösschen und
Sibra) eine Lockerung der Preisbindung der zweiten Hand – d.h. im Detailverkauf –
angestrebt. Nachdem die übrigen Produzenten dies abgelehnt hatten, unterzeichnete
die Sibra den neuen Kartellvertrag nicht mehr und kündigte Preissenkungen im
Detailhandel an. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.07.1988
HANS HIRTER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Epidemien

Inmitten der zweiten Welle der Corona-Pandemie begann die Freiheitliche Bewegung
Schweiz (FBS) mit der Unterschriftensammlung für die Initiative «Für Freiheit und
körperliche Unversehrtheit». Die Initiantinnen und Initianten – neben dem
Präsidenten und Vizepräsidenten der FBS gehörten dem Initiativkomitee unter anderem
auch Nationalrätin Yvette Estermann (svp, LU) und Komiker Marco Rima an – verlangten,
dass «Eingriffe in die körperliche oder geistige Unversehrtheit einer Person [...] deren
Zustimmung» bedürfen und eine Ablehnung eines solchen Eingriffs keine Bestrafung
oder beruflichen und sozialen Nachteile nach sich ziehen darf. Gemäss Presse lehnt das
Komitee mit seiner Initiative einen Impfzwang ab, über den bei Sammelbeginn anlässlich
der Ankündigung von Pfizer/BioNTech, einen zu 90 Prozent wirksamen Impfstoff gegen
das Corona-Virus entwickelt zu haben, in den Medien diskutiert wurde. Das
Initiativkomitee hat bis zum 1. Juni 2022 Zeit, um 100'000 Unterschriften zu sammeln. 2

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.12.2020
ANJA HEIDELBERGER

Mitte Dezember 2021 und damit knapp ein Jahr nach Sammelbeginn reichten die
Initiantinnen und Initianten der Initiative «Für Freiheit und körperliche
Unversehrtheit» 126'089 Unterschriften ein. War die Debatte zur Impfpflicht bei
Sammelbeginn noch theoretisch gewesen, verwies die Freiheitliche Bewegung Schweiz
nun auf die neusten Entwicklungen in der Pandemiebekämpfung: Einzelne Bars oder
Kinos würden demnach nur noch geimpften oder genesenen, nicht mehr aber
getesteten Personen Einlass gewähren. Am Tag nach Einreichung verkündete der
Bundesrat denn auch allgemein, dass Personen, welche weder gegen Covid-19 geimpft
noch davon genesen sind, temporär keinen Zugang zu Innenräumen wie denjenigen von
Restaurants mehr erhalten. Gut einen Monat später bestätigte die Bundeskanzlei das
Zustandekommen der Initiative mit 125'015 gültigen Unterschriften. 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im Dezember 2022 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zur Volksinitiative «Für
Freiheit und körperliche Unversehrtheit». Die Initiative verlangte, dass «jeder Eingriff
in die körperliche und geistige Unversehrtheit einer Person deren Zustimmung bedarf».
Fehlende Zustimmung darf zudem nicht zu Bestrafung oder beruflichen oder sozialen
Nachteilen führen. Damit gehe diese Formulierung wohl deutlich über das hinaus, was
die Initiantinnen und Initianten erreichen wollten, vermutete der Bundesrat. So
tangiere sie etwa auch Bereiche wie das Polizeiwesen, die Strafverfolgung, das Militär,
das Ausländer- und Asylwesen sowie den Kindes- und Erwachsenenschutz, während die
eigentliche Forderung, die Zustimmungspflicht im medizinischen Kontext, durch das
Grundrecht der persönlichen Freiheit bereits in der Bundesverfassung festgeschrieben
sei. Deren Einschränkung bedarf unter anderem eines öffentlichen Interesses oder des
Schutzes von Grundrechten Dritter und muss verhältnismässig sein. Bereits heute seien
Impfobligatorien entsprechend «nur unter Einhaltung enger Voraussetzungen für einen
begrenzten Personenkreis und für eine begrenzte Zeit» möglich – und auch dann sei für

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 09.12.2022
ANJA HEIDELBERGER
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die Impfung selbst die Zustimmung der betroffenen Person erforderlich. Folglich hätte
die Annahme der Initiative grosse Rechtsunsicherheit und einen eingeschränkten
Handlungsspielraum bei der Pandemiebekämpfung zur Folge. Schliesslich sollten
entsprechende Diskussionen im Rahmen der laufenden Revision des
Epidemiengesetzes abgewartet werden. Folglich empfahl der Bundesrat die Initiative
der Stimmbevölkerung und den Kantonen zur Ablehnung. 4

In der Sommersession 2023 befasste sich der Nationalrat mit der Volksinitiative «Für
Freiheit und körperliche Unversehrtheit». Die beiden Sprechenden der RK-NR,
Patricia von Falkenstein (ldp, BS) und Baptiste Hurni (sp, NE), führten dabei aus, wieso
sich die Kommissionsmehrheit für die Zustimmung zum bundesrätlichen Entwurf –
sprich für die Ablehnung der Initiative – aussprach. So sei die körperliche und geistige
Unversehrtheit insbesondere bereits im geltenden Grundrecht verankert, während die
Volksinitiative respektive deren Umsetzung mit einer grossen Rechtsunsicherheit
einhergehe, da das Volksbegehren über «erhebliche materielle und rechtliche Mängel»
verfüge. Zudem würde die Initiative generell das Gewaltmonopol des Staates aushöhlen,
etwa in den Bereichen Polizei und Asylwesen, wo es oft zu Einwirkungen auf den
menschlichen Körper komme. Eine Reihe von Sprechenden aus der SVP-Fraktion
widersprach dieser Einschätzung. Pirmin Schwander (svp, SZ) etwa war der Ansicht,
dass während der Covid-19-Pandemie ersichtlich geworden sei, dass die bestehende
Gesetzeslage nicht ausreiche, um die körperliche und geistige Unversehrtheit zu
schützen. Der mangelhaften Formulierung der Initiative wollte Schwander mittels
zweier Minderheitsanträge auf Rückweisung an die Kommission zur Ausarbeitung eines
indirekten Gegenvorschlags (Minderheit I) respektive eines direkten Gegenentwurfs
(Minderheit II), welche konkret Impfungen und biomedizinische Verfahren zum Inhalt
hätten, begegnen. Eine Minderheit Addor (svp, VS) beabsichtigte, die Selbstbestimmung
betreffend Impfungen und anderen medizinischen Biotechnologien durch einen bereits
von der Minderheit verfassten direkten Gegenentwurf zu gewährleisten, wobei soziale,
berufliche und auch andere Diskriminierung verboten werden sollte. Lukas Reimann
(svp, SG) schliesslich beantragte in einem weiteren Minderheitsantrag, die Initiative zur
Annahme zu empfehlen, falls ein Gegenentwurf abgelehnt würde. Er persönlich halte
zwar eine Impfung für vernünftig, es könne aber nicht sein, dass der Staat vorgebe,
«was vernünftig ist und was nicht vernünftig ist». 
Mit dieser Meinung blieben die Mitglieder der SVP-Fraktion allerdings alleine.
Vertreterinnen und Vertreter der anderen Parteien konnten weder der Initiative noch
den Minderheitsanträgen viel abgewinnen. Die Sprechenden der anderen Fraktionen
verwiesen unter anderem ebenfalls auf die Probleme mit dem Gewaltmonopol – gemäss
Nicolas Walder (gp, GE) könnten nach Annahme der Volksinitiative etwa Serienmörder
nicht mehr festgenommen werden und Beat Flach (glp, AG) hob hervor, dass durch die
Initiative das individuelle Interesse in jedem Fall stärker gewichtet würde als das
Interesse der Gesamtgesellschaft, zu der auch schwache und vulnerable Personen
zählten. Philipp Bregy (mitte, VS), der sich gegen den Gegenvorschlag von Addor
aussprach, argumentierte, dass es keiner besseren Formulierung bedürfe, weil die vom
Volksbegehren geforderte Regelung nicht benötigt werde. 
Was sich bereits während der offenen Debatte abzeichnete, bestätigte sich nach dem
obligatorischen Eintreten in den Abstimmungen: Mit 137 zu 39 Stimmen (bei 8
Enthaltungen) wurde die erste Minderheit Schwander, die sich zuvor gegen die zweite
Minderheit Schwander durchgesetzt hatte, verworfen. Auch der von Addor
eingebrachte bereits formulierte Gegenentwurf war chancenlos (40 zu 138 Stimmen bei
5 Enthaltungen). Zum Schluss sprach sich die grosse Kammer mit 140 zu 35 Stimmen
(bei 8 Enthaltungen) deutlich gegen die Volksinitiative aus. Dabei stammten sämtliche
Stimmen, welche das Volksbegehren unterstützten, sowie alle Enthaltungen aus den
Reihen der SVP-Fraktion. Abgesehen von einer Enthaltung aus der FDP-Fraktion bei der
Abstimmung zur ersten Minderheit Schwander entspricht dieses Abstimmungsverhalten
auch denjenigen bei den anderen beiden Abstimmungen. 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.05.2023
JOËLLE SCHNEUWLY

Während der Herbstsession 2023 stand die Volksinitiative «Für Freiheit und
körperliche Unversehrtheit» auf der Traktandenliste des Ständerats. Wie bereits die
Sprecherinnen und Sprecher des Nationalrats erklärte auch Philippe Bauer (fdp, NE) für
die RK-SR, dass die Umsetzung der Initiative mit verschiedenen Problemen verbunden
wäre, die weit mehr als die Impfdebatte, die im Zusammenhang mit der Covid-19-
Pandemie entfacht worden war, beträfen. So greife das Volksbegehren das
Gewaltmonopol des Staates an und sei mit rechtlichen Unsicherheiten verbunden.
Daher empfehle die Kommission die Initiative einstimmig zur Ablehnung.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 21.09.2023
JOËLLE SCHNEUWLY
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Stillschweigend sprach sich das Stöckli gegen das Volksbegehren aus. 

In den Schlussabstimmungen, welche in beiden Räten noch in der gleichen Session
stattfand, nahm die grosse Kammer den Bundesbeschluss zur Empfehlung auf
Ablehnung der Initiative mit 145 zu 49 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an, die kleine Kammer
tat es ihr mit 37 zu 0 Stimmen (bei 7 Enthaltungen) gleich. Mit einer Ausnahme
stammten alle Nein-Stimmen und Enthaltungen aus den Reihen der SVP-Fraktion. 6

Im März 2022 wurde von einem überparteilichen Komitee eine Volksinitiative mit dem
Titel «Für eine geregelte Entschädigung im Epidemiefall (Entschädigungsinitiative)»
lanciert. Damit wollte man als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie erreichen, dass in
der Bundesverfassung festgehalten wird, dass Betriebe, Geschäfte und
Kulturschaffende einheitlich entschädigt werden und keine interkantonalen
Unterschiede bestehen, falls die betroffenen Personen ihrer Arbeit aufgrund einer
Epidemie nicht mehr nachgehen können. Das Komitee setzte sich aus Vertreterinnen
und Vertretern der grössten fünf Parteien und verschiedenen Branchen zusammen.
Nachdem das Volksbegehren am 15. März 2022 erfolgreich vorgeprüft worden war,
wurde am 29. März 2022 mit der Unterschriftensammlung begonnen. Gemäss NZZ
gelang es dem Komitee bis im Januar 2023 allerdings nicht, mehr als 35'000
Unterschriften zusammenzubekommen. Da die Bereitschaft zur Sprechung von
notwendigen Zusatzgeldern gefehlt habe, um die erforderlichen 100'000 Unterschriften
zu erreichen, sei die Unterschriftensammlung vorzeitig abgebrochen worden, womit die
Initiative noch im Sammelstadium scheiterte. 7

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 02.10.2023
JOËLLE SCHNEUWLY

Suchtmittel

Deux initiatives populaires conjointes, «Pour la prévention des problèmes liés au
tabac» et «Pour la prévention des problèmes liés à l'alcool», demandant que la
publicité en faveur de ces deux biens de consommation soit proscrite, ont été lancées
par toute une série d'organisations sensibilisées à ces problèmes. Le texte de la
première initiative citée précise en outre qu'un pourcent au moins du produit de
l'imposition du tabac devra être utilisé, avec le concours des cantons, à la prévention
des maladies nées de son abus. Toutefois, la législation fédérale pourra autoriser des
exceptions limitées dans des cas particuliers, notamment s'il s'agit de la publicité dans
les journaux étrangers vendus en Suisse. 8

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 12.04.1988
STÉPHANE HOFMANN

Die beiden Volksinitiativen («Zwillingsinitiativen») zur Veminderung der Tabakprobleme
und zur Verminderung der Alkoholprobleme wurden am 11. Oktober 1989 mit 115'210
bzw. 110'648 Unterschriften eingereicht. Als Erfolg durften die in dieser Hinsicht
sensibilisierten Kreise auch den Umstand werten, dass der Nationalrat bei der Beratung
des neuen Radio- und Fernsehgesetzes dem bundesrätlichen Vorschlag eines
zwingenden Verbotes der Tabak- und Alkoholwerbung (Art. 17, Abs. 5) mit 118 zu 68
Stimmen den Vorzug gab gegenüber der Empfehlung der Mehrheit der vorberatenden
Kommission, welche für eine «Kann»-Formulierung plädiert hatte. 9

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 11.10.1989
MARIANNE BENTELI

In der Frühjahrssession wurden die Zwillingsinitiativen für eine Verminderung der
Tabakprobleme und für eine Verminderung der Alkoholprobleme, die ein völliges
Werbeverbot für Tabak und Alkohol verlangten, vom Ständerat, welcher das Geschäft
als Erstrat behandelte, klar verworfen. Die kleine Kammer erachtete den Einfluss der
Werbung auf das Konsumverhalten insbesondere der Jugend als nicht erwiesen und
betonte die negativen materiellen Auswirkungen der Initiativen auf die Werbebranche
und das kulturelle Sponsoring. Vergeblich appellierte Bundesrat Cotti an den Rat,
zumindest auf den moderateren Gegenvorschlag des Bundesrates einzutreten, welcher
nur die Plakat- und Kinowerbung verbieten, die informierende Werbung in den
Printmedien und an den Verkaufsstellen sowie das Sponsoring unter gewissen Auflagen
jedoch zulassen wollte. Gegen die engagierten Voten von Meier (cvp, LU), Onken (sp, TG)
und Schiesser (fdp, GL), die sich für den Jugendschutz stark machten und an die
menschlichen und volkswirtschaftlichen Folgen übermässigen Alkohol- und
Tabakkonsums erinnerten, wurde auch dieser Vorschlag deutlich abgelehnt. Ihm warfen
die Gegner jeglicher Werbebeschränkung vor, nicht praktikabel zu sein und der
Werbebranche jährlich Aufträge in der Höhe von CHF 100 Mio. bis CHF 150 Mio. zu
entziehen. 10

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 02.03.1993
MARIANNE BENTELI
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Der Nationalrat übernahm praktisch die Argumentation des Ständerates und lehnte
ebenfalls sowohl die Initiativen als auch den bundesrätlichen Gegenvorschlag deutlich
ab. Bei der ständerätlichen Präventions-Motion setzte sich hingegen der Bundesrat
durch und erreichte eine Überweisung in der unverbindlichen Form des Postulates. 11

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.06.1993
MARIANNE BENTELI

Bei dieser Ausgangslage hatten die beiden Initiativen in der Volksabstimmung keine
Chance, umso mehr als die Gegner der Initiativen – in erster Linie die Tabakindustrie
und die Werbung – weder Mittel noch Wege scheuten, um die Initiativen, die sie in
erster Linie als werbe- und arbeitsplatzfeindlich darstellten, zu Fall zu bringen. Dabei
fanden sie die nahezu uneingeschränkte Unterstützung der Printmedien, welche sich in
Zeiten ohnehin rückläufigen Inseratevolumens unmissverständlich auf die Seite ihrer
potenten Auftraggeber stellten. Gegen die Initiativen sprach sich aber auch ein
«Schweizerisches Aktionskomitee gegen unbrauchbare Werbeverbote» aus, in welchem
sich 150 Bundesparlamentarier und -parlamentarierinnen aus allen grösseren Parteien
zusammenschlossen. Dem Präsidium gehörten neben Nationalrätin Heberlein (fdp, ZH),
Ständerat Delalay (cvp, VS) und Nationalrätin Zölch (svp, BE) auch der Basler SP-
Nationalrat Hubacher an, der sich in dieser Frage gegen die Meinung seiner Partei
stellte. 12

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 08.09.1993
MARIANNE BENTELI

Die einzige Überraschung des Abstimmungsresultates lag denn auch in seiner
Deutlichkeit. 1979 hatten sich noch 41 Prozent der Stimmenden für ein analoges
Volksbegehren («Guttempler-Initiative») ausgesprochen, Basel-Stadt sogar mit mehr als
50 Prozent. Besonders massiv wurden die beiden Initiativen in der Westschweiz (mit
Ausnahme von Genf) und im Kanton Schwyz abgelehnt, wo sich über vier Fünftel der
Urnengängerinnen und Urnengänger gegen sie aussprachen. Am
«verbotsfreundlichsten» zeigten sich die Kantone Basel-Stadt und Zürich mit rund 33
Prozent bzw. 31 Prozent Ja-Stimmen. 

Volksinitiative «zur Verhinderung der Alkoholprobleme». 
Abstimmung vom 28. November 1993

Beteiligung: 44.7%
Nein: 1'527'165 (74.7%) / 20 6/2 Stände
Ja: 516'054 (25.3%) / 0 Stände

Parolen:
– Nein: FDP, CVP (4*), SVP, LP, AP, Lega; Vorort, SGV
– Ja: SP (3*), GP, PdA (1*), LdU (3*), EVP, EDU, SD (3*)

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Volksinitiative «zur Verminderung der Tabakprobleme». 
Abstimmung vom 28. November 1993

Beteiligung: 44.7%
Nein: 1 521 885 (74.5%) / 20 6/2 Stände
Ja: 521 433 (25.5%) / 0 Stände

Parolen:
– Nein: FDP, CVP (3*), SVP, LP, AP, Lega; Vorort, SGV
– Ja: SP (3*), GP, PdA (1*), LdU (3*), EVP, EDU, SD (3*)

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Wie die Vox-Analyse dieser Abstimmung zeigte, fanden die beiden Initiativen bei den
Frauen erheblich mehr Zustimmung als bei den Männern. Seit dem Beginn der Vox-
Analysen 1977 wurde nie eine so grosse Differenz zwischen dem Stimmverhalten der
Frauen und der Männer – 18 Prozent beim Tabakverbot – beobachtet. Tiefe Ja-Anteile
ergaben sich in der jüngsten Alterskategorie, in der Romandie und in den ländlichen
Gebieten. Besonders im rot-grünen Lager beeinflusste der politische Standort das
Stimmverhalten nur teilweise. Einzig die Gefolgschaft von LdU/EVP stimmte beiden
Initiativen zu, die Grünen nahmen nur die Tabakinitiative an, während die Anhänger der

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.11.1993
MARIANNE BENTELI
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SP mehrheitlich nicht der Parteiparole folgten. Die meistgenannten Motive zur
Verwerfung der Initiativen waren die Angst vor zusätzlicher Arbeitslosigkeit und die
Überzeugung, dass ein Verbot wirkungslos wäre bzw. durch ausländische Medien
umgangen würde. 13

1) NZZ, 23.4., 9.7., 15.7. und 16.7.88; TA, 28.4., 3.6. und 20.7.88; Presse vom 21.9.88.
2) BBl, 2022 195
3) BBl 2022 195; STOPP Impfpflicht vom 16.12.21
4) BBl 2023 59
5) AB NR, 2023, S. 967 ff.; AB NR, 2023, S. 980 ff.
6) AB NR, 2023, S. 2155; AB SR, 2023, S. 1025; AB SR, 2023, S. 862 f.
7) BBl, 2022 717; BBl, 2023 2222; NZZ Online, 19.1.23; swissinfo.ch, 30.3.22; Lib, 30.3.22
8) FF, 1988, I, p. 1546 ss.; Presse du 12.4. et 20.4.88.
9) AB NR, 1989, S. 1627 ff.; BBl, 1990, I, S. 923 ff.; Presse vom 12.10.89.
10) Amtl. Bull. StR, 1993, S. 19 ff., 451 und 580.
11) Amtl. Bull. NR, S. 890 ff., 908 (Motion) und 1451.
12) NQ, 30.6.93; CdT, 1.7.93; Presse vom 8.9., 15.10., 27.10., 11.11. und 22.-26.11.93; NZZ, 20.10., 5.11., 12.11. und 19.11.93; WoZ,
29.10.93; TA, 1.11. und 20.11.93; LZ, 6.11.93; JdG, 20.11.93.
13) BBl, 1994, I, S. 469 ff.; Presse vom 29.11.93.; Vox, Analyse der eidgenössischen Abstimmungen vom 28. November 1993,
Adliswil 1994.
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